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Völkerrecht gebietet konsequente Verfolgung 
von Kriegsverbrechen
Zur Übergabe von Beweisdokumenten
an Vertreter des Generalstaatsanwalts beim Kammergericht Berlin (West)

ADN-Interview mit dem Generalstaatsanwalt der DDR, Dr. Dr. h. c. Josef S t r e i t

Frage: Herr Generalstaatsanwalt, erst unlängst wurde 
in der Presse mitgeteilt, daß von Ihren Bevollmäch
tigten umfangreiche Beweisdokumente an Vertre
ter des Generalstaatsanwalts beim Kammergericht von 
Berlin (West) zu dem dort gegen ehemalige Angehörige 
des faschistischen „Volksgerichtshofes“ (VGH) anhän
gigen Ermittlungsverfahren übergeben worden sind.

Antwort: In dem von Ihnen erwähn Len Ermittlungs
verfahren hatte mich der Generalstaatsanwalt bei dem 
Kammergericht von Berlin (West) um Rechtshilfe ge
beten. Da die Durchführung von Ermittlungen gegen 
ehemalige Richter und Ankläger des „VGH“ durch die 
Westberliner Justizorgane eine bedeutende Maßnahme 
zur Verfolgung der schrecklichen faschistischen Ver
brechen ist, hat die DDR entsprechend den allgemein 
anerkannten Normen des Völkerrechts über die Auf
klärung und Verfolgung der staatlich organisierten fa
schistischen Massenverbrechen und den dazu in der 
UN-Resolution 3074 (XXVIII) vom 3. Dezember 1973 
festgelegten Prinzipien der internationalen Zusammen
arbeit schnelle und umfassende Unterstützung ge
währt.

Meine Bevollmächtigten haben den Westberliner 
Juristen im Verlaufe eines Jahres bei sechs Rechts
hilfeverhandlungen mehr als 6 000 Blatt Beweisdo
kumente übergeben, darunter vorwiegend Anklage
schriften, Protokolle von Gerichtsverhandlungen, ver
brecherische Urteile sowie Berichte über die Vollstrek- 
kung unglaublicher Todesstrafen. Unter den verfolgten 
Opfern der Beschuldigten des Westberliner Ermitt
lungsverfahrens befanden sich auch viele österreichi
sche, französische, belgische, niederländische, jugosla
wische, polnische und tschechoslowakische Bürger.

Frage: Welche Erkenntnisse liegen Ihnen über die 
Verwertung der von der DDR übergebenen Unterlagen 
durch die Westberliner Staatsanwaltschaft vor?

Antwort: Wie von den Beauftragten der Westber
liner Staatsanwaltschaft zugesichert wurde, werden 
diese Unterlagen zur Zeit ausgewertet und sollen als 
Beweismaterialien in das dort anhängige Ermittlungs
verfahren einbezogen werden.

Ohne in dieses Verfahren eingreifen zu wollen, 
halte ich es für bedeutsam, daß in Westberlin über
haupt derartige Ermittlungen eingeleitet worden sind, 
da es nach unseren Kenntnissen bisher weder in West
berlin noch in der BRD zur rechtskräftigen Verurtei
lung ehemaliger Nazijuristen, wie der Richter, Beisit
zer und Ankläger am „VGH“, gekommen ist.

Frage: Könnten Sie die Haltung der beiden deut
schen Staaten zur völkerrechtlichen Verpflichtung, 
auch die Verbrechen der faschistischen Justiz konse
quent zu verfolgen, näher erläutern?

Antwort: Für die DDR war es gemäß ihrem anti
faschistischen Grundanliegen stets eine selbstverständ
liche Pflicht, allen gerichtsverfassungsgemäßen Orga
nen des Auslands bei der Aufklärung und Verfolgung 
der faschistischen Verbrechen Unterstützung zu ge
währen.

So erhielten z. B. die Justizorgane in der BRD und 
in Berlin (West) bereits vor etwa zwei Jahrzehnten 
nahezu 2 000 völkerrechtswidrige Todesurteile der Na
zijustiz. Jene Beweise haben meine Bevollmächtigten 
seinerzeit den Generalstaatsanwälten einiger Bundes
länder praktisch ins Haus gebracht.

Auf dem heutigen Territorium der DDR haben die 
neu gebildeten demokratischen Strafverfolgungsorgane 
sofort nach der Befreiung vom Faschismus mit der sy
stematischen Aufklärung, Verfolgung und Bestrafung 
der faschistischen Verbrechen — einschließlich der von 
Angehörigen der Nazijustiz verübten — begonnen und 
eine große Anzahl von Nazijuristen wegen ihrer Teil
nahme an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit rechtskräftig zur Verantwortung gezo
gen. Erst kürzlich wurde der ehemalige Ankläger am 
Volksgerichtshof Erich Geißler vom Stadtgericht un
serer Hauptstadt wegen Kriegsverbrechen und Verbre
chen gegen die Menschlichkeit zu einer langjährigen 
Freiheitsstrafe verurteilt. Im Gegensatz dazu ist es bis 
heute weder in der BRD noch in Westberlin auch nur 
zu einer einzigen rechtskräftigen Verurteilung solcher 
Nazijuristen gekommen. Das nimmt kaum wunder, 
wenn man bedenkt, daß es Tausenden von Hitlers Blut
richtern und Staatsanwälten jahrelang vergönnt war, 
sogar die Schalthebel der BRD-Justiz zu bedienen.

Bis zur Gegenwart errichtet man dortzulande aus
gerechnet von seiten des höchsten Gerichts, des Bun
desgerichtshofes, völkerrechtswidrige Barrieren gegen 
die Verfolgung und längst überfällige Aburteilung 
schwerbelasteter Nazijuristen. Beispielsweise dadurch, 
daß man selbst für die Aburteilung eines Richters des 
schlimmsten aller Nazigerichte, des sogenannten Volks
gerichtshofes, den Nachweis fordert, daß er „aus nied 
rigen Beweggründen“ für die Todesstrafe stimmte. 
Darin liegt, ebenso wie in der vom Bundesgerichtshof 
im Zusammenhang mit dem Fall Rehse vorgenomme
nen und nach wie vor für die westdeutsche Justiz gül
tigen Qualifizierung des Volksgerichtshofes als ordent
liches Gericht, eine unfaßbare Identifikation mit dem 
verbrecherischen Naziregime. Und das, obwohl be
reits im Urteil des Militärgerichtshofes III der USA in 
Nürnberg vom 4.12.1947 völkerrechtsverbindlich fest
gestellt wurde, daß die Gesetze, die Hitlererlasse und 
das drakonische, korrupte und verderbte nationalso
zialistische Rechtssystem ein von der Regierung orga
nisiertes System der Grausamkeit und Ungerechtigkeit


